
Ausfüllhinweise für das BKV Formular  

„Bedürfnis einer Waffe“ 

 

 

 

 

 

 

 

Hier bitte gemäß AWaffV, Anlage zu § 15 Abs. 2 Nr. 2 die 
Waffenart eintragen: 

Revolver 
Pistole 

Büchse (oder halbautom. Büchse) 
Flinte (oder halbautom. Flinte) 

 

Hier bitte die komplette 
Munitionsbezeichnung 

eintragen, z.B. 9 mm 
Luger oder 12/76 oder 

.357 Mag 



 

 

 

 

 

Hier bitte die Kennziffer der Disziplin aus 
der BKV-Schießsportordnung eintragen 

Z.B. 1001   für eine 9 mm Pistole 

Hier bitte die Disziplin aus der BKV-
Schießsportordnung eintragen 

Z.B. H.1.3.01 
für obiges Beispiel  



 

 

Hier zeichnet der Landes-
/Bundesschießwart nur dann ab, wenn 
der Antragsteller auf der vorigen Seite 

angekreuzt hat, dass er eine GELBE WBK 
(Sportschützen-WBK) erhalten möchte. 

Wenn der Antragsteller weniger Waffen 
in seinem Besitz hat als sein 

Grundkontigent (2 Kurzwaffen + 3 
halbautom. Büchsen), ist dieser Bereich 
durch den Landes-/Bundesschießwart 
Der Nachweis ist natürlich durch den 

Antragsteller durch eine Kopie der WBK´s 
und Schießbuch zu führen. 

Falls Waffen mit dem Bedürfnis „Jäger“ 
dabei sind, bitte dies in der Kopie der 

WBK kennzeichnen, da einige Behörden 
die bedürfnisübergreifende Verwendung 

von Schusswaffen nicht befürworten, 
andere hingegen schon. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Seite des Antragsformulars ist nur 
dann notwendig, wenn der Antragsteller 

mehr als 2 Kurzwaffen + 3 halbautom. 
Büchsen in seinem Besitz hat. 

 
WICHTIG: Dies kann nur dann positiv 

bescheinigt werden, wenn der 
Antragsteller auch an 

Schießsportwettkämpfen in der 
Vergangenheit nachweisbar regelmäßig 

teilgenommen hat. 

Falls Waffen mit dem Bedürfnis „Jäger“ 
dabei sind, bitte dies in der Kopie der 

WBK kennzeichnen, da einige Behörden 
die bedürfnisübergreifende Verwendung 

von Schusswaffen nicht befürworten, 
andere hingegen schon. 



 

Hier bestätigt der Antragsteller durch 

den Nachweis der notwendigen 

Schießen bzw. Wettkämpfe, dass er im 

Sinne des § 14 (3) oder (5) WaffG die 

Sportschützeneigenschaft besitzt. 

Dies wird vom Vereins- oder 

Kreisschießwart bzw. anderer Stelle 

der angeschlossenen Verbände 

geprüft. Die Kopien der 

Schießnachweise sind hier trotzdem 

beizulegen. 


